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Sachverhalt und Antrge 

k 

Die am 27. September 1983 angemeldete und am 18. April 1984 
unter Nummer 0 105 455 veröffentlichte europäische Patent-
anmeldungNr. 83 109 646.6, für die die Prioritt einer 
frUheren Anmeldung vom 4. Oktober 1982 in Anspruch genommen 
wird, jet von der Prflfungsabteilung 087 durch Entscheidung 
vom 6. August 1986 zurUckgewiesen worden. 

Der Entscheidung lagen die am 18. April 1986 eingegangenen 
AnsprUche 1 und 2 und die ursprUnglichen AnsprUche 2 bis 15 
zugrunde. 

In ihrer Entecheidung flihrt die Prilfungsabteilung aus, dali 
der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenUber dem Stand der 
Technik gemäli den Figuren 9 big 14 der NL-A- 7 809 570 
nicht neu sei. Hinsichtlich des unabhngigen Anspruchs 2 
rumt sie em, dali er möglicherweise eine patentfhige 
Lehre zum technischen Handein enthalten könnte. Da dieser 
Anspruch jedoch nicht allein, sondern antragsgemli nur 
neben dem nicht gewährbarenAnspruch 1 weiterverfolgt werde, 
habe die Anmeldung zurlickgewiesen werden mUssen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Aninelderin am 
26. September 1986 Beschwerde eingelegt und diese im selben 
Schriftsatz schriftlich begrlindet. Auch die Beschwerde-
geb1hr ist am 26. September 1986 bezahit worden. 

Die Beschwerdefilhrerin beantragt die Authebung der Ent-
scheidung der PrUfungsabteilung und die Erteilung eines 
Patents mit den dem Beschwerdeschriftsatz beigefUgten 
neugefal3ten AnsprUchen 1 und 3 und dem am 18. April 1986 
eingegangenen Anapruch 2. Sic vertritt die Auffassung, dali 
die jeweils im kennzeichnenden Teil der ala unabhngige 
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.Pátentansprüche abgefal3ten neuen AnsprUche 1 bis 3 .ange-
gebenen Merkinale weder der NL-A-- 7 809 570 noch einer der 
anderen un Verfahren befindlichen Druckschriften entnehinbar 
seien. 

•Im Ubrigen jet sie der Ansicht, daB die ZurUckweisungs-
entscheidung zumindest verfrilht ergangen sei, zumal die 
PrUfungsabteilung in ihr hinsichtlich des unabhängigen 
Anspruchs 2 selbst eingeräumt habe, daB dieser mög-
licherweise eine patentfähige Lehre enthalte. Sie beantragt 
daher die RUckzahlung der BeschwerdegebUhr wegen eines 
Verfahrensfehlers. 

Mit Eingabe vom 6. Februar 1987 beantragt sie ferner 
hilfsweise, die Entscheidung aufzuhebenund die Anrneldung 
zur weiteren PrUfung an die PrUfungsabteilung zurUck-
zuverweisen. 

Iv. Die dem Antrag auf Patenterteilung zugrundeliegenden 
geltenden PatentansprUchel bis3lauten: 

1. Behälter zur Aufbewahrung eines Bilderstapels mit einem 
Sichtfenster (102), an dem ein Bud mittels einer Anlege- 
anordnung flächig anliegend präsentiert wird, weicher 
Behlter zwei im wesentlichen flächenkongruente, durch 
Trennelemente (108) voneinander abgetrennte Kanunern auf- 
weist, von denen eine auf der den Trennelementen abge-
wandten Seite von den Sichtfenster begrenzt jet und in 
ihrer Abmessung zwischen den Trenneleinenten und den 
Sichtfenster auf die Dicke eines Bildes derart abgestimint 
ist, daB die Trenneleinente zugleich die Anlegeanordnung 
bilden, wobei an einem parallel zur Sichtfensterebene aus 
den Behlter herausziehbaren Schieber (104) die Trenn-
elemente sowie Mitnahneelemente (110,112), mittels denen 
alle Bilder aus dem Behlter herausförderbar sind, 
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angeordnet Bind, dadurch gekennzeiehnet, daB die Trenn-

elemente (108) ale vorzugsweise durchbrochener (bei 116) 

fensterebenenparalleler Boden ausgebildet Bind und daB die 

von ibm begrenzten Karnmern bei herausgezogenem Schieber 

beidseitig of fen Bind. 

Beh1ter zur Aufbewahrung eineB Bilderstapels mit einern 

Sichtfenster, an dem ein Bud mittels einer Anlegeanordnung 

flächig anliegend prsentiert wird, weicher Behlter zwei 

im wesentlichen f1chenkongruente, durch Trennelemente 

voneinander abgetrennte Kammern aufweist, von denen eine 
auf der den Trennelementen abgewandten Seite von dem 

Sichtfenster begrenzt ist und in ihrer Abmessung zwischen 

den Trennelementen und dem Sichtfenster auf die Dicke eines 
Bildes derart abgestimmt jet, daB die Trenne].emente 

zugleich die Anlegeanordnung bilden, dadurch gekenn-

zeichnet, daB ein Mitnabmeelement (152) vorgesehen iBt, 

mitteiB dem wahiweise beim Offnen des Beh.1terB jeweilB 

alle in einer der Kammern befindlichen Bilder in eine 

Entnahmeposition bringbar sind. 

Beh1ter zur Aufbewahrung eines Bilderstapels mit einem 

SichtfenBter (162, 170), an dem ein Bud mittels einer 

Anlegeanordnung flächig anhiegend präsentiert wird, weicher 

Beh1ter zwei im wesentlichen f1chenkongruente, durch 

Trennelemente (168) voneinander abgetrennte Kanunern auf-

weiBt, von denen eine auf der den Trennelementen abge-

wandten Seite von dem Sichtfenster begrenzt jet und in 

ihrer Abmessung zwischen den Trennelementen und dem 

Sichtfenster auf die Dicke eines Bildes derart abgestimmt 

jet, daB die Trenneleinente zugleich die Anlegeanordnung 

bilden, wobei an einem parallel zur Sichtfensterebene aus 

dem Behlter herausziehbaren Schieber (163) die Trenn-

elemente sowie Mitnabmeelemente, mittels denen alle Bilder 

aus dem Behlter herausf3rderbar Bind, angeordnet Bind, 
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4 	 T 398/86 

dadurch gekennzeichnet• d a13 die .Trennelemente bei 	. 
herausgezogenem Schieber (163) von der dem Sichtfenster 
(162,170) abgewandten Kainmer derart wegklappbar sind, dal3 
in ihr befindliche Bilder (172) entnehmbar sind. 

Entscheidungsgrflnde 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
der Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2.a) ,Nachdem die BeschwerdefUhrerin einen neugefaBten Anspruch 1 
vorgelegt hat, braucht die Frage, ob der Gegenstand des 
bisherigen Anspruchs 1 durch die NL-A- 7 809 570, Aus- 
fUhrungsform gem.B den Figuren 9 bis 14 neuheitsschädlich 
vorweggenoinmen ist oder ob -wie dies die. Beschwerde-  
fUhrerin meint - das die getrennte Entnehmbarkeit der 
Bilder aus den beiden Kanunern betreffende Merkmal dort 
nicht vorhanden ist, nicht nher untersuclit zu werden. 

b) Auf jeden Fall ist der Gegenstand des mit der Beschwer-
debegrUndung vorgelegten geltenden Anspruchs 1 gegener 
dem nachgewiesenen Stand der Technik neu. Weder die den 
nchstkommenden Stand der Technik bildende NL-A- 7 809 570 
nocli die beiden Ubrigen im Verfahren befindlichen Druck- 
schriften offenbaren einen Bildbehâlter der im Oberbegriff 
des Anspruchs 1 angegebenen Art, bei dem das einen Bestand-
teil des Schiebers bildende Trennelement als zur Fenster-
ebene paralleler Boden ausgebildet 1st und bei dem auf3erdem 
die beiden Kaern jeweils auf der dem. Boden abgewandten 
Seite offen sind. Das betreffende Merkmal im Anspruch 1, 
wonach die vom Boden begrenzten Kammern bei herausgezogenem 
Schieber "beidseitig offen" sind, wird dabei von der 
Beschwerdekarnmer in vorstehendem Sinn interpretiert. 
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Der Stand der Technik offenbart auch kein Mitnahmeelement, 

mit dem wahiweise das in der oberen Kamzner befindliche 

Einzelbild oder der in der unteren Kainmer befindliche 

Bilderstapel entnehmbar jet. Daher jet auch der Gegenstand 

des Anspruchs 2 neu. Zu diesem Anspruch jet allerdings Eu 
bernerken, da3 er nicht - wie die neuen AnsprUche 1 und 3 - 

auf einen Beh1ter mit einern Schieber, der sowohi Mit-

nebmer, ala auch die Trennelernente aufweist, beschránkt 

worden jet und sich daher nicht, wie von der Beschwerde- 

fUhrerin angegeben, auf die AusfUhrungsform gemä3 den 

Figuren 5 und 6 bezieht. 

SchlieBlich of fenbart der Stand der Technik auch keinen 

Bildbehälter mit Trennelernenten für die Ausbildung einer 

ein Einzelbild aufnehmenden Kainmer, die von der dern 

Sichtfenster abgewandten, einen Bilderstapel aufnehmenden 

Kammer wegklappbar sind, weshaib auch der Gegenstand des 

geltenden Anspruchs 3 neu jet. 

3. 	Es bleibt daher zu untersuchen, ob die Gegenstände der drei 

unabhngig geltenden PatentanaprUche auch auf einer er-

findersichen Tätigkeit beruhen. 

Zu dieser Frage hat sich die erste Instanz bisher noch 

nicht geu13ert. Urn der BeschwerdefUhrerin nicht die 

Möglichkeit der tiberprUfung dieser wesentlichen Frage 

gegebenenfalls durch zwei Instanzen zu nehmen, h1t es die 

Kanimer für verfrUht, zur Frage der erfinderischen Tätigkeit 

sachlich Stellung zu nehinen. Sie macht daher von der ihr in 

Artike]. 111 (1) EPIJ eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, die 

Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste 

Instanz zurUckzuverweisen. 
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- Bei der weiteren Prufung der Anmeldung wird unter anderern 

auch zu untersuchen. sein, ob die geltendeñ Patentansprflche 

das Pateritbegehren jeweils mit der notwendigen Kiarheit zuin 

Ausdruck bringen (vgl. hinsichtlich des Anspruchs 1 auch 

Punkt 2b) dieser Entscheidung) und smt1iche erfindungs-

wesentlichen Merkmale enthalten (vgl. hinsichtlich 

Anspruch 2 die Bemerkung,unter vorstehendem Punkt 2c); 
beziglich der AnsprUche 1 und 3 erhebt sich die Frage, ob 

es notwendig ist, jeweilS die Mitnahineelemente zu kenn-

zeichnen, whrend im Anspruch 2 die Aufnahine einer Kenn-

zeichnung des Trennelements im Sinne des Anspruchs 1 zu 

Uberlegen ware. 	- 

Zu dem von der BeschwerdefUhrerin erhobenen Vorwurf, die 

angefochtene Entscheidung enthalte einen Verfahrensfehler, 
der die RUckzahlung der Beschwerdegeb.ihr rechtfertige, ist 

folgendes festzustellen: 

• 	Der der Entscheidung zugrundeliegende Anspruch 1 (em- 

gegangen am 18. April 1986) unterscheidet sich hinsichtlich 

seines sachlichen Inhalts im wesentlichen nicht von dem 

vorherigen Anspruch 1 (eingegangen am 19. November 1985). 

Die PrUfungsabteilung hatolgerihtig ihre ablehnende 

Haltung zur Frage der' Neuheit des Gegenstands des 

Anspruchs 1 auf dieselben GrUnde gestUtzt, die sie der 

Anznelderin im Amtsbescheid vom 20. Dezember 1985 im 

Hinblick auf den vorherigen Anspruch 1 mitgeteilt hatte. 

Die Vorschrift gemB Artikel 113 (1) EPtJ, daI3 Ent-

scheidungen nur auf GrUnde gestUtzt werden dUrfeñ, zu denen 

• 

	

	sich die Beteiligten äuBern könnten, ist daher in Bezug auf 

Anspruch 1 erfUlit. Die BeschwerdefUhrerin hat insoweit 

auch keine Beanstandungen geäu3ert. Bei vorstehendexn 

Sachverhalt ist jedoch die Frage, ob möglicherweise der 

Gegenstand des unabhngigen Anspruchs 2 etwas Patentfähiges 

enthlt im Hinblick auf den Vorwurf der Verfahrens- 
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verletzung gegenstandsios. Es jet ailgemeine Rechtsauf-
fassung, dal3 eine Anmeldung gem.B Artike]. 97 (1) EPU in 
ihrer Gesaxntheit zurUckzuweisen jet, wenn sie nach 
Auffassung des entscheidenden Organs einem Erfordernis des 
Ubereinkominens (in vorliegenden Fall dem Erfordernis der 
Neuheit des Gegenstands des Anaprucha 1) nicht genilgt (vgl. 
T 05/81, Arntblatt EPA 7/1982, Seiten 41 ff). 

Es ist dabei nicht Aufgabe der Kammer, die Entscheidung der 
PrUfungsabteilung nach den Gesichtspunkten der Billigkeit 
und der Verfahrensökonomie zu untersuchen. 

Da die angefochtene Entscheidung keinen wesentlichen 
Verfahrensmangel aufweist, kann den Antrag der Beschwerde-
flihrerin auf RUckzahlung der BeschwerdegebUhr nicht Btatt-
gegeben werden (Regel 67 EPU). 

Entecheidungs forme 1 

Aus diesen Griinden wird entschieden: 

I. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 
Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die 
erste Instanz zurIckverwiesen. 
Der Aritrag auf RUckzahlung der BeschwerdegebUhr wird 
abgelehnt. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

B.A. Norman 	 P. Delbecque 
-F ,- 

- ---'. 	 -- 
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